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BFH: Kapitalertragsteuer bei Tafelpapieren 

26.05.2010 

 

Nach dem heute vom BFH veröffentlichten Urteil ist es nicht missbräuchlich nach § 42 AO, wenn 

eine inländische Bank ihre Kunden veranlasst, Zinsscheine von Inhaberschuldverschreibungen 

(sog. Tafelpapiere) über ein ausländisches Kreditinstitut einzulösen. Auszahlende Stelle ist dann 

das ausländische Kreditinstitut, das nach § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1a Doppelbuchst. bb EStG nicht 

zum Einbehalt und zur Abführung von Kapitalertragsteuer verpflichtet ist. Die Steuerabzugs-

pflicht eines inländischen Kreditinstituts tritt bei der Einlösung solcher Tafelpapiere jedoch ein 

(BFH 17.2.2010, I R 85/08), wenn  

• der Gegenwert der Zinsscheine zwar ausländischen Kreditinstituten gutgeschrieben wird, 

jene aber bei wertender Betrachtung als bloße "Auszahlstellen" des inländischen Kredit-

instituts aufgetreten sind;  

• sich das inländische Kreditinstitut verpflichtet hatte, ihm von dem ausländischen Kreditin-

stitut vorgelegte Zinsscheine von Inhaberschuldverschreibungen nicht über die Landes-

bank oder eine andere sog. Clearingstelle, sondern direkt über sich selbst einzulösen. 

Die Vorlage von Zinsscheinen zu Auszahlungszwecken bei einem ausländischen Kreditinstitut 

löst keine Steuerabzugsverpflichtung aus, sofern ein ausländisches Kreditinstitut grundsätzlich 

nicht auszahlende Stelle i.S. des § 44 Abs. 1 Satz 4 EStG ist. Die Ausnahme von der Steuerab-

zugspflicht gilt unabhängig davon, ob der jeweilige Zinsschein mit der zugehörigen Schuldur-

kunde von dem ausländischen Kreditinstitut verwahrt und verwaltet wird oder ob das ausländi-

sche Kreditinstitut selbst im Wege eines Tafelgeschäfts eine Abwicklung vornimmt, ohne dass 

der Name des Bankkunden festgehalten wird (BFH 29.4.2008, VIII R 28/07). Denn dem Geset-

zeswortlaut ist insoweit keine Einschränkung zu entnehmen. Daher sind die von Bankmitarbei-

tern erteilten Hinweise auf die Möglichkeit einer steuerfreien Einlösung von Tafelpapieren im 

Ausland als Hinweise auf die bestehende Rechtslage anzusehen, die für die Annahme eines 

Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 AO keinen Raum lassen. 
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Soweit die ausländischen Kreditinstitute jedoch bei wertender Betrachtung als bloße "Auszahl-

stellen" eines inländischen Kreditinstituts als der eigentlichen auszahlenden Stelle aufgetreten 

sind, ist eine Abzugspflicht nicht nach dem Ausnahmetatbestand in § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1a 

Doppelbuchst. bb EStG ausgeschlossen. Das Gesetz verlangt ein Mindestmaß an eigenständi-

ger und selbstverantworteter Wahrnehmung dieses Vorgangs. Die "auszahlende Stelle" darf 

nicht als ausgelagertes Quasi-Organ desjenigen (inländischen) Kreditinstituts agieren. So ver-

hält es sich, wenn die beschriebene Funktion des Auszahlens letztlich "fremdgesteuert" auf-

grund arbeitsteiliger Absprachen erfolgt und die anschließende Wertpapierabrechnung gegen-

über den inländischen Kreditinstituten losgelöst von den üblichen Usancen direkt zwischen den 

beiden Instituten abgewickelt wird.  

Wird mit einem ausländischen Kreditinstitut eine Vereinbarung dahingehend getroffen, ihr vorge-

legte Zinsscheine nicht über die Landeszentralbank oder eine andere sog. Clearingstelle, son-

dern unmittelbar selbst einzulösen, hat die Inlandsbank nur formal die Kapitalerträge dem aus-

ländischen Kreditinstitut ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. In der Sache hat sie das ausländische 

Kreditinstitut durch die Vereinbarung und deren tatsächlichen Vollzug beispielsweise durch ein 

"Avisieren" der Kunden von einem Einlösungsrisiko (insbesondere mit Blick auf evtl. gefälschte 

Zinsscheine) befreit und eine Möglichkeit für eine umwegfreie und anonyme Weiterleitung der 

Papiere an sich selbst sichergestellt. Die Funktion des ausländischen Kreditinstituts bestand so 

gesehen ausschließlich darin, die Zinsscheine der inländischen Kunden in Empfang zu nehmen 

und in bar unter Einbehaltung einer Provision - die beiden Instituten zustand - auszugleichen 

sowie alsdann die Zinsscheine an die Inlandsbank weiterzuleiten. Damit hatte das ausländische 

Kreditinstitut lediglich die Funktion einer Empfangs- und mittelbaren Auszahlstelle. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


